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Antrag

des NEOS Landtagsklub (Erstantragstellerin KO LA Birgit Obermüller)
betreffend: Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung für chronisch kranke Kinder und Kinder mit komplexen Behinderungen

Der Landtag wolle beschließen:
“Die Tiroler Landesregierung wird aufgefordert, mit einem Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung für chronisch kranke Kinder und Kinder mit komplexen Behinderungen zu gewährleisten, damit Kinder mit Beeinträchtigungen im Elementarbereiche, im Schul- und Nachmittagsbereich (Hort, Ganztagsschule) und in der Ferienbetreuung einen verlässlichen Betreuungs- und Assistenzrahmen erhalten, der der Erwerbstätigkeit von vollzeitbeschäftigten Eltern gerecht wird. Die Konzeption soll in enger Abstimmung mit Eltern- und Behindertenvertretungen erfolgen.”

Zuweisungsvorschlag:
Ausschuss für Bildung, Kinderbetreuung, Kunst und Kultur sowie Wissenschaft und Forschung

Begründung:
Das Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz (T-KKG) verankert in § 3 ein Ziel, nämlich „die Sicherstellung von optimalen Bildungsmöglichkeiten und der Chancengleichheit für alle Kinder“ unabhängig von deren Herkunft.  
Gleichwohl erhält dieses normative Ziel in der Praxis nicht durchgängig eine verlässliche Umsetzung insbesondere für Kinder mit Beeinträchtigungen. Es besteht derzeit kein Rechtsanspruch auf integrative Platzvergabe in Kindergarten- oder Hortgruppen für alle Kinder mit Beeinträchtigungen bzw. erhöhtem Unterstützungsbedarf.
Die ganztägige Betreuung in Schulen (inklusive Ferienbetreuung) ist für betroffene Kinder nicht verlässlich gewährleistet, da Assistenz-Stunden limitiert sind (z. B. in Schulen maximal 35 Stunden pro Woche).
Wiederholt werden Fälle bekannt, in denen Kindern mit Behinderungen eine Ferienbetreuung verweigert wurde, wodurch berufstätige Eltern (insbesondere Vollzeitbeschäftigte) vor kaum lösbare Vereinbarkeitsprobleme gestellt werden.
Dies widerspricht nicht nur dem inklusiven Bildungsanspruch und der Eltern-Arbeit-Familien-Vereinbarkeit, sondern gefährdet auch die Chancengleichheit und Teilhabe betroffener Kinder und Familien. Vor diesem Hintergrund bedarf es einer gesetzgeberischen Initiative seitens des Landes Tirol.


Innsbruck, am 6. November 2025
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